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An  
LAT NRW 
c/o AStA TU Dortmund 
Emil-Figge-Straße 50 
44227 Dortmund 
 
 
Stellungnahme des Landes-ASten-Treffens NRW zur Studiums-
qualitätsverordnung vom 8. Januar 2021 
 
Ihr Schreiben vom 4. Juni 2021 
 
Sehr geehrter Herr Zorn, 
 
haben Sie vielen Dank für die Übermittlung der Stellungnahme des Lan-
des-ASten-Treffens NRW zur Studiumsqualitätsverordnung.  
 
Mit der Änderung der Studiumsqualitätsverordnung erfolgte eine Erhö-
hung der Qualitätsverbesserungsmittel um 51 Mio. Euro sowie eine ge-
änderte Mittelverwendung, wonach zukünftig zwei Drittel der Ausgaben 
für hauptamtliches Lehrpersonal und hauptamtliches lehrunterstützen-
des Personal eingesetzt werden sollen. Grundlage ist das Studiumsqua-
litätsgesetz, welches in § 2 zur Zweckbindung der Qualitätsverbesse-
rungsmittel festhält, dass die Qualitätsverbesserungsmittel insbeson-
dere für die Verbesserung der Betreuungsrelation zwischen hauptamtli-
chem Lehrpersonal und den Studierenden zu verwenden sind. Deshalb 
wird künftig für die Verbesserung der Lehre und der Studienbedingun-
gen auf die Beschäftigung von hauptamtlichem, lehrunterstützendem 
Personal der Schwerpunkt gelegt. Mit den Qualitätsverbesserungsmit-
teln soll besonders die Qualität der Lehre verbessert werden und dies 
kann am besten durch hauptamtliches Lehrpersonal geleistet werden. 
Qualitätsverbesserungsmittel sind im Unterschied zur den weit überwie-
genden Mitteln der Hochschule kapazitätsneutral und deshalb beson-
ders geeignet, um hauptamtliches Personal zu finanzieren, ohne die 
Studienkapazitäten zu erhöhen.  
 
Studentische Hilfskräfte fallen nicht unter das hauptamtliche Lehrperso-
nal bzw. das hauptamtliche lehrunterstützende Personal und verbessern 
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ziert und das Kriterium der Hauptamtlichkeit ist nicht erfüllt. Studenti-
sche als auch wissenschaftliche Hilfskräfte sind sicherlich – je nach Fä-
cherkultur in unterschiedlichem Umfang – von besonderer Bedeutung 
für die Lehre. Dies galt jedoch schon vor Einführung der Qualitätsver-
besserungsmittel und ihre angemessene Einbindung in den Lehrbetrieb 
ist daher aus dem Basisbudget der Hochschulen zu finanzieren.  
 
Die Studierenden sind über die Qualitätsverbesserungskommissionen 
weiterhin an der vollständigen Mittelverwendung der Qualitätsverbesse-
rungsmittel beteiligt. Darüber hinaus kann im Rahmen der Kommission 
die gesamte Qualitätsverbesserung in Lehre und Studium thematisiert 
werden.  
 
Das verbleibende Drittel der Qualitätsverbesserungsmittel kann weiter-
hin frei gemäß der Mittelverwendung des Studiumsqualitätsgesetzes 
verwendet werden.  
 
Insgesamt bitte ich daher um Verständnis für die stärkere Fokussierung 
der neuen Studiumsqualitätsverordnung auf das Ziel des Studiumsquali-
tätsgesetzes. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. 
 
Gez. 
(Dr. Steffen Heise) 
 
 
 


